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Donnerstag, 14.04.2022      

            
 
 
 
 

409/03.2022  Kirchhaslach, 28.03.2022 
 

 Gemeindenachrichten: 
 

  

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 14.03.2022 um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  
  

Tagesordnung 
 

   

1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 02/2022 
vom 14.02.2022 
Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Bauantrag: Errichtung einer temporären 
Fahrsiloüberdachung für land- und forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse, Schützenstraße 
20, Fl. Nr. 908, Gem. Greimeltshofen  
Dem Bauantrag wurde zugestimmt und zur Ge-
nehmigung an das Landratsamt weitergeleitet.  
 

1.3. Bauantrag: Neubau einer landw. Maschinen- 
und Bergehalle, Fl. Nr. 447, Gemarkung Her-
retshofen, Alte Schule  
Dem Bauantrag wurde zugestimmt und zur Ge-
nehmigung an das Landratsamt weitergeleitet.  
 

1.4. Beteiligung Träger öffentlicher Belange, 
Bebauungsplan Nr. 6 „Tannengaustraße im 
OT Waltenhausen der Gemeinde Walten-
hausen“ nach § 4 Abs.2 BauGB 
Von Seiten der Gemeinde Kirchhaslach gab es 
zu diesem Antrag keine Einwände. 
 

1.5. Frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher 
Belange, Flächennutzungsplanänderung 
und Neuaufstellung Bebauungsplan „Pho-
tovoltaik-Anlage Arlesrieder Winkel, Dieters-
hofen, Gemeinde Oberschönegg“ nach § 3 
Abs.1 BauGB 
Von Seiten der Gemeinde Kirchhaslach gab es 
zu diesem Antrag keine Einwände. 
 

1.6. Vorlage der Jahresrechnung mit Rechen-
schaftsbericht 2021 
Der Gemeinderat nahm von der vorlegten Jah-
resrechnung mit Rechenschaftsbericht für das 
Haushaltsjahr 2021 Kenntnis. Es gab keine 
Einwände. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
wurde mit der örtlichen Prüfung der Jahres-
rechnung 2021 beauftragt. 
 

1.7. Beratung Haushaltsplan mit Vorbericht 2022 
Der Vorbericht zum aktuellen Haushaltsplan 
2022 und der Vorentwurf des Haushaltsplans 
wurden dem Gemeinderat mit der Sitzungsein-
ladung zugestellt. Der Haushaltsplan wurde 
durchgearbeitet, Vorschläge wurden diskutiert 
und ggf. im Vorentwurf aufgenommen. In einer 
der nächsten Sitzungen wird der überarbeitete 
Haushaltsplan verabschiedet. 
 

1.8. Bedarfsfeststellung Kindergarten: Anerken-
nung bedarfsnotwendiger Plätze, Planung 
gem. Art. 7 ff BayKiBiG 
Aufgrund der vorgetragenen Bedarfsplanung 
werden 55 Plätze für die bestehende Kinderta-
geseinrichtung im Kirchenweg 6, 87755 Kirch-
haslach als bedarfsnotwendig anerkannt. 
Weiter werden für den bestehenden Anbau 
bzw. noch Ausbau 10 Kindergartenplätze neu 
anerkannt. Ebenfalls werden für den Neubau 
25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze neu an-
erkannt. 
Nach Baufertigstellung stehen somit 90 Kinder-
gartenplätze und 15 Krippenplätze zur Verfü-
gung.  



 2 

1.9. Sonstiges 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 
 
Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung 
 

2.6. Auftragsvergabe Architektenleistungen für 
 Kindergartenneubau 
 Das Büro hs+p huber steinhauser + partner 
 (Ottobeuren) wird mit den Architektenleistungen 
 beauftragt. 
 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 
GRUNDSTEUERREFORM –  
Die neue Grundsteuer in Bayern  
 

Neuregelung der Grundsteuer  
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer 
eine der wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in 
die Finanzierung der Infrastruktur, zum Beispiel in 
den Bau von Straßen und dient der Finanzierung 
von Schulen und Kitas. Sie ist für jeden  von Bedeu-
tung.  
 

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen 
gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von 
Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 
2018 für verfassungswidrig erklärt.  
 

Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 
zur Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Lan-
desgrundsteuergesetz verabschiedet.  
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei 
der Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine 
Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht 
nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der 
Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude 
berechnet.  
 
Wie läuft das Verfahren ab?  
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt 
weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben eine sog. Grundsteuererklärung abzugeben. 
Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Anga-
ben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und 
übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentü-
merinnen und Eigentümer erhalten über die ge-
troffene Feststellung des Finanzamtes einen Be-
scheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch 
das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbe-
trag wird dann von der Kommune mit dem sog. He-
besatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede 
Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem 
Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentü-
merinnen und Eigentümern in Form eines Be-
scheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kom-
mune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den 

Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommu-
ne zu bezahlen.  
 
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?  
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin 
bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines 
Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst:  
 

Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grund-
steuer feststellen zu können, sind Grundstücksei-
gentümerinnen und -eigentümer sowie Inhaberin-
nen und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben verpflichtet, eine Grundsteuererklärung 
abzugeben.  
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des 
Bayerischen Landesamtes für Steuern im Frühjahr 
2022 öffentlich aufgefordert.  
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse 
und die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 
1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag. 
 
Was ist zu tun?  
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit 
vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 
2022 bequem und einfach elektronisch über das 
Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter 
www.elster.de abgeben.  
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER 
haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. 
Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu 
zwei Wochen dauern kann.  
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuer-
erklärung für Sie nicht möglich sein, können Sie 
diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke 
hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet 
unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanz-
amt oder in Ihrer Gemeinde. 
Bitte halten Sie die Abgabefrist ein. 
 
Sie sind steuerlich beraten?  
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung 
auch durch Ihre steuerliche Vertretung erfolgen.  
 
Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?  
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft in anderen Bundesländern gelten 
andere Regelungen für die Erklärungsabgabe als in 
Bayern.  
Informationen stehen unter 
www.grundsteuerreform.de zur Verfügung.  
 
Sie benötigen weitere Informationen oder Unter-
stützung?  
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim 
Erstellen der Grundsteuererklärung unterstützen 
sowie die wichtigsten Fragen rund um die Grund-
steuer in Bayern finden Sie online unter  
www.grundsteuer.bayern.de 
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Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung 
ist die Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr 
und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefo-
nisch für Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 77  
 

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu 
treffen – aufgrund der Menge der zu bearbeitenden 
Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rück-
fragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuer-
erklärung ab.  
 
Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 
2022 zusammen?  
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 
2022 einen Zensus mit einer Gebäude- und Woh-
nungszählung durch. Die Grundsteuerreform und 
der Zensus sind voneinander unabhängig. Weitere 
Informationen zum Zensus finden Sie unter 
www.statistik.bayern.de/statistik/zen-sus. 
 

 

Meldepflicht von Geschossflächenmehrun-
gen 
Die Gemeinde Kirchhaslach ist verpflichtet, für die 
Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungs- 
und Entwässerungsanlagen, Herstellungsbeiträge 
von den Eigentümern oder Erbbauberechtigten ei-
nes Grundstücks (Beitragsschuldner) zu veranla-
gen. Die Herstellungsbeiträge werden einmalig ge-
mäß der entsprechenden Beitrags- und Gebühren-
satzungen (BGS/WAS und BGS/EWS) der Ge-
meinde Kirchhaslach festgesetzt. Gemäß der 
BGS/WAS und BGS/EWS ist der Beitragsschuldner 
verpflichtet, der Gemeinde Kirchhaslach die maß-
geblichen Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang dieser Veränderung Auskunft 
zu erteilen. Dies gilt auch dann, wenn die verän-
dernde Maßnahme nach der Bayerischen Bauord-
nung genehmigungsfrei ist, d.h. wenn kein Bauan-
trag benötigt wird. 
 

Die Gemeinde Kirchhaslach bittet deshalb, jegliche 
Veränderungen der vorhandenen Bebauung oder 
Nutzung der Gebäude, welche zu einer Mehrung 
der beitragspflichtigen Geschossfläche führen, un-
verzüglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
 

Maßnahmen, welche eine Veränderung der Ge-
schossfläche herbeiführen, können u. a. sein: 
 

- Anbau eines Wintergartens / festinstallierte  
 Terrassenüberdachungen (auch wenn diese  
 an den Seiten hin offen sind) 
- Dachgeschossausbauten 
- Anbau an bestehende Gebäude 
- Verlegung von Wasser und Abwasser in  
 Gebäuden 
- Nutzungsänderungen  
- Carport, die einen direkten Zugang zum Wohn-

haus aufweisen 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Zusammen-
arbeit. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. 
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Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

 

Abfallentsorgung 
Achtung: Terminverschiebungen wegen Ostern! 
 

- Restmülltonne 14-tägig 
Donnerstag, 31.03. / 14.04. / 28.04.2022,  

 

- Biomülltonne 14-tägig  
Freitag, 01.04. / Samstag, 16.04.2022 /  
Freitag 29.04.2022 
  

- Altpapiertonne 
Montag, 04.04.2022 

 

- Gelbe Tonne 
Freitag, 22.04.2022 
 

 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
April bis Oktober 
 

Montag, Mittwoch, Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag     10.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag, nur Grünabfälle 15.00 bis 17.00 Uhr  
 

 

Kirchliche Nachrichten:  
 

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
 

Informationen zum Kirchenbesuch: 
 

Seit 19.03.2022 gibt es Änderungen beim Kirchen-
besuch - wir bitten um Beachtung! 
  

Die Besucherbeschränkung ist aufgehoben, jedoch 
besteht vorerst während des gesamten Gottes-
dienstes FFP2-Maskenpflicht.  
Eine Händedesinfektion am Kircheneingang wird 
weiterhin empfohlen. 
 
 

Gottesdienste an den Feiertagen 
  

Palmsonntag, 10.04.2022 
09.00 Uhr  Messe mit Palmbuschensegnung 
  

Gründonnerstag, 14.04.2022  
19.00 Uhr  Abendmahlfeier 
 

Karfreitag, 15.04.2022  
09.00 Uhr  Kreuzwegandacht  
 

13.00 Uhr  Karfreitagsliturgie  
 

15.00 Uhr  Betstunde (bei gutem Wetter im Kinderfriedhof,  
 bei schlechtem Wetter in der Kirche) 
  

Ostersonntag, 17.04.2022  
05.30 Uhr  Auferstehungsfeier mit Speisenweihe  
 

09.00 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe 
  

Ostermontag, 18.04.2022  
09.00 Uhr  Festgottesdienst 
  

Sonntag, 24.04.2022  
10.15 Uhr  Erstkommunionfeier  
 

16.30 Uhr  Dankandacht 
  

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats und der Kir-
chenverwaltung wünschen ein frohes und gesegne-
tes Osterfest! 
 
 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach  
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen 
 

Wir laden alle Mitglieder und interessierte Frauen 
am Dienstag, den 26. April 2022 um 19.30 Uhr zur 
Jahreshauptversammlung ins Jugendheim nach 
Kirchhaslach ein. 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung durch Frau Gisela Grauer 
2.  Bericht der Schriftführerin Frau Monika Raffler 
3.  Bericht der Leiterin des Feierabendkreises 
 Frau Margit Grauer 
4.  Bericht der Leiterin der Mutter-Kind-Gruppe 
 Frau Oehl / Frau Goßner 
5.  Bericht der bay. Landfrauenvereinigung  
 Frau Roswitha Lutzenberger 
6.  Bericht der Kassiererin Frau Hedwig Mensch 
7.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des 
 Teams 
8.  Wünsche und Anträge 
9.  Neuwahlen 
10.  Geistliches Wort durch Herrn Pfarrer Dosch 
 

Es gelten für diese Versammlung die aktuellen 
Corona-Regeln. 
 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. 
 

Herzliche Grüße vom Frauenbund-Team 
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Mutter-Kind-Gruppe 
 

Hallo Mamas mit Kindern von 0 - 3 Jahren! 
 

Wir treffen uns jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr  
im Jugendheim zum Singen, Spielen, Basteln,  
Turnen usw. Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Weitere Auskünfte bei Regina Goßner  
unter der Tel. Nr. 926426.  
 

 

Vereinsnachrichten: 
 
Schützengesellschaft Kirchhaslach 
 

Wir halten unsere Schießabende unter den mo-
mentan bekannten 3G-Regeln ab und kontrollie-
ren diese Regeln.  
Unsere Jugend kann an den Schießabenden auch 
ungeimpft teilnehmen, wenn sie ihren Test-Pass der 
Schule mitführen. 
 

Freitag, 25.03.22  Gemüseschießen  
 

Freitag, 01.04.22 Vereinsabend mit Königspro- 
   klamation und Preisverteilung 
 

Freitag, 08.04.22  Osterschießen mit Abschluss 
   der Schießsaison 
 

Schießbeginn jeweils ab 19.30 Uhr. 
 

 

Schützenverein Hubertus Greimeltshofen 
 

Mittwoch, 06.04.22 Generalversammlung  
  (siehe S. 8) 
Donnerstag, 14.04.22 Osterschießen 
 

 

Bulldog- u. Oldtimerfreunde Unterallgäu e.V. 
 

Samstag, 02.04.22 von 14.00 bis 16.00 Uhr 
TÜV für Bulldog und Hänger 
Keine PKW, LKW und Traktoren mit 50 u. 60 km/h 
Zulassung. 
Anmeldungen erwünscht bei Heinrich Straub,  
Tel. 1710. 
 

 

SV Greimeltshofen e.V. 1949 
 

Hundekot auf dem Sportplatz Greimeltshofen  
Leider kommt es in letzter Zeit vermehrt 
zu Verschmutzungen durch Hundekot 
auf dem Sportplatz, was für die Sportler 
unzumutbar ist. Der SVG appelliert daher an die 
Hundebesitzer, ihre Tiere auf keinen Fall auf den 
Rasenplatz zu lassen. Sollte der Hund seine Not-
durft versehentlich auf dem Sportplatz bzw. der 
Sportanlage hinterlassen, besteht die Verpflich-
tung, den Hundekot unverzüglich zu entfernen. Bitte 
nehmen Sie am Sportgelände Ihren Hund an die 
Leine. Vielen Dank.  

Fußball 
 

27.03.22 13 Uhr SV Böhen 2 – SVG 2 
 15 Uhr SV Böhen – SVG 
 

03.04.22 13 Uhr  SVG 2 – BSC MM 2 
 15 Uhr  SVG –BSC MM 
 

10.04.22 15 Uhr  SpVgg Günz-Lauben – SVG 
 

18.04.22 13 Uhr  SVG 2 – SSV Markt Rettenb. 2 
 15 Uhr  SVG – SSV Markt Rettenbach 
 

24.04.22 13 Uhr  FC Benningen 2 – SVG 2 
 15 Uhr  FC Benningen - SVG 
 

 

Rat und Hilfe 
 
Landkreis - Kinder, Jugend und Familie 
 

Bei „Rund um die Familie“ geht es um die Be-
ziehung unter Geschwistern 
 

Erstgeborener, Nesthäkchen oder Sandwich-Kind – 
jede Geschwisterposition bringt für die Erziehung 
besondere Herausforderungen mit sich. Um „Ge-
schwister – die prägendste Beziehung des Lebens“ 
geht es im ersten Vortrag der Reihe „Rund um die 
Familie“. Dieser findet am Dienstag, 26. April, im 
Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33 
in Mindelheim im Raum 400 im vierten Stock statt. 
Beginn ist um 19.30 Uhr.  
Diplom-Pädagogin Christine Hirschberger klärt zum 
Beispiel folgende Fragen: Wie bereiten wir unser 
Kind auf ein Geschwisterchen vor? Wie können wir 
die erste Zeit positiv gestalten, damit möglichst we-
nig Eifersucht aufkommt? Wie reagieren wir bei Ei-
fersucht und Streit? Und natürlich: Was tun wir, 
wenn sich die Geschwister immer in den „Haaren 
liegen“? 
Die Vortragsreihe „Rund um die Familie“ organisie-
ren die Schwangerenberatungsstelle am Landrats-
amt Unterallgäu, das Kreisjugendamt und die Kin-
der- und Jugendhilfe Memmingen-Unterallgäu 
(KJF). Die Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung 
dennoch unbedingt erforderlich unter 
www.unterallgaeu.de/veranstaltungen.  Anmelde-
schluss für den ersten Vortrag ist am 24. April.  
Weitere Vorträge der Frühjahrs- und Sommerreihe 
von „Rund um die Familie“ sind: 
 

- „Beckenboden - die Kraft von innen“ am 
Dienstag, 3. Mai, im Landratsamt Unterall-
gäu in Mindelheim, Raum 400.  
Beginn: 19.30 Uhr 

- „Neue Autorität - das Geheimnis starker El-
tern“ am Dienstag, 17. Mai, im Landratsamt 
Unterallgäu in Mindelheim, Raum 400.  
Beginn: 19.30 Uhr 
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Sonstiges 
 

Dieselbestellung 
1 

 

19.04.2022 Diesel 
13.06.2022 Diesel 
 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 655). 
 
Fundbüro 
 

 
Diese Schlüssel wurden beim Was-
serwerk gefunden und können im Rat-
haus abgeholt werden. 
 

 
Stellenanzeigen 
 

 

 
 
 
 
 



 7 

 

 
 

 

 
 



 8 
 


